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Vorwort 

 

Dieser Text führt Sie nicht nur in die Buchhaltung des Immobilienverwal-
ters ein, sondern zeigt auch wie Sie aus dieser die Daten in eine Bilanz 
überführen können. Dies ist z.B. unabdingbar, wenn sich Immobilien in 
einer Stiftung befinden oder wenn an einer Immobilie sowohl Private als 
auch Kapitalgesellschaften beteiligt sind. 

 
Die Anforderungen an eine Immobilienbuchhaltung sind vielfältig und 
stellen hohe Ansprüche an den Buchhalter. Die Ergebnisse der Buchhal-
tung müssen nicht nur fiskalischen Anforderungen genügen, sondern 
auch leicht nachvollziehbare Ergebnisse für die Eigentümer liefern. 
 
Im Detail bedeutet dies: 
Die Buchhaltung muss den Anforderungen von 

 Verwaltern, 

 Mietern, 

 Eigentümern und des 

 Finanzamtes 
gerecht werden. Sie muss 

 insbesondere für Laien leicht nachvollziehbar sein, 

 als Vorsteuerausweis für Unternehmer/Konsumenten geeignet sein, 

 die Umsatzsteuererklärung nachvollziehbar liefern, 

 einen nachvollziehbaren Ertragsteuerausweis liefern, 

 mietrechtlichen Anforderungen genügen, 

 betriebswirtschaftliche Vergleichsmöglichkeiten bieten, 
 
Das hier vorgestellte Buchhaltungsmodell lässt keinen Wunsch offen, 
egal ob es sich um ein Mietshaus, eine Liegenschaft im Wohnungsei-
gentum oder um ein gemischtes Objekt handelt. Darunter versteht man 
eine Liegenschaft an der nicht zur Gänze Wohnungseigentum begründet 
wurde. 
 
In weiterer Folge werden wir uns zunächst mit den Zielen der BH, näm-
lich den Abrechnungen, beschäftigen, bevor wir uns Buchungsaufgaben 
widmen. 
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Einführung 
 
Vergessen Sie SOLL und HABEN, vergessen Sie was Sie über Buchhaltung gelernt 
haben. Es geht viel einfacher, nämlich dann wenn Sie sich am Zahlungsfluss oder 
am möglichen (fiktiven) Zahlungsfluss orientieren. Deshalb beginnen wir mit der Ein-
nahmen-Ausgaben-Buchhaltung (E/A-BH) und leiten dann zur DOPPIK über. 
 
Insbesondere im privaten Immobilienbereich wird die Einnahmen-Ausgaben-
Buchhaltung benötigt. Wir nennen sie auch Geld- oder Zahlungsflussbuchhaltung, 
Überschussrechnung oder Gegenleistungsbuchhaltung. Letzteres weil ihr im Gegen-
satz zur Doppik, die Leistungen zu erfassen hat, eigentlich nur die dafür geleisten-
den Zahlungen zugrunde liegen. Die Sicherheit, dass unsere BH stimmt, beziehen 
wir aus dem Vergleich der Buchungssumme mit dem Kassen- bzw. Bankbestand. 
Die Summe im Kassenbuch muss dem Kassenbestand gleichen. Unbare Vorgänge, 
wie z.B. Hauseigentümer bringt dem Verwalter eine bereits bezahlte Rechnung 
zwecks Verbuchung, sind durch Umbuchungen, denen man fiktive Zahlungsflüsse 
unterstellt, darzustellen, nämlich:  

Ausgabe/Rechnung <> Einnahme/Einzahlung durch Hauseigentümer. 
 
Um fiskalischen und sonstigen Anforderungen gerecht zu werden, insbesondere 
aber um die Art des Abschlusses offen zu halten, sind u.U. weitere Umbuchungen 
erforderlich, wie z.B. insbesondere das Einbuchen von Rechnungen. 

 Erhaltene Rechnung: 
Ausgabe/Rechnung <> Einnahme/Offene Rechnungen/Verbindlichkeiten 

 Ausgestellte Rechnung: 
Einnahme/Rechnung <> Ausgabe/Offene Rechnungen/Forderungen 

 
Die zweite Buchung ist eine Korrektur der ersten, weil der Zahlungsfluss doch nicht 
stattgefunden hat. Wir erkennen, dass den Vorzeichen, je nach der Bezeichnung des 
Kontos auf dem gebucht wurde, folgende Bedeutung zukommt: 
     + … Einnahme, Geldbestand, Schuld/Verbindlichkeit 
     − … Ausgabe, Geldfehlbestand, Guthaben/Forderung 
 
Somit kann ein positiver Betrag sein: 

 eine Einnahme, 

 also ein erhaltener Betrag (liquide Mittel/Erlös) oder 

 ein Betrag, den man zahlen sollte, jemanden schuldet, also eine Verbindlich-
keit. 

Ein negativer Betrag kann sein: 

 eine Ausgabe, 

 also ein Betrag, den man für etwas ausgegeben hat (Vermögensbestand-
teil/Aufwand) oder 

 ein Betrag, den man zu bekommen hat, also eine Forderung. 
 
Dreht man nun das Vorzeichen um, so befinden wir uns in der Doppik, in der be-
kanntlich das Vermögen, nämlich die im Besitz befindlichen Güter, also die Aktiva 
positiv dargestellt werden und u.a. das Geldvermögen (Passiva) daher negativ. Weil 
man sich unter negativem Geldvermögen wenig vorstellen kann, heißt es dann SOLL 
und HABEN. In der klassischen Buchhaltung gibt es ja auch kein negatives Vorzei-
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chen, sondern man spricht stattdessen von SOLL-HABEN-Gleichheit. In einer Buch-
haltungs-Software bleibt man aber beim Vorzeichen und dies bedeutet, dass anstelle 
der SOLL-HABEN-Gleichheit, die Summe immer NULL zu sein hat. Will man auf 
diese NULL kommen, so müssen nur alle Bank- und Kassasalden, deren Bewegun-
gen wir verbucht haben, mit umgekehrten Vorzeichen eingebucht werden und schon 
kann unsere BH nur mehr durch das gestürzte Vorzeichen von der Doppik unter-
schieden werden. 
 

Was leistet die Buchhaltung? 

 
In erster Linie muss eine Buchhaltung wohl fiskalischen Anforderungen genügen, 
weil sich die wichtigsten Steuern heute an Umsatz und Gewinn orientieren. Natürlich 
sind aber Informationen über Art und Höhe von Aufwand und Ertrag als Steuerungs-
grundlagen genauso wichtig, insbesondere wenn Rechnung zu legen ist, um Salden 
auszugleichen. 
 
Daher liefert Ihnen die hier beschriebene Buchhaltung (BH) unter anderem: 

 ein sogenanntes Beiblatt für die Einkommenssteuererklärung, 

 die Daten für die Umsatzsteuererklärung, 

 die erforderlichen Abrechnungen für die Mieter, 

 die Abrechnung einer im Wohnungseigentum stehenden Liegenschaft, 

 die Abrechnung für den vermietenden Wohnungseigentümer, 

 die gemäß Mietrechtsgesetz vorgesehene Hauptmietzinsabrechnung im Ent-
wurf, 

 die Abrechnung für die Eigentümer einer Liegenschaft (Allein- und Miteigen-
tum). 

Außerdem liefert die BH eine sogenannte Geldbilanz, das Pendant zur Bilanz in 
Doppik, zur besseren Unterscheidung hier Vermögensbilanz genannt. Diese Geldbi-
lanz stellt einen der beiden BH-Abschlüsse dar und liefert alle Informationen, über 
den Geldbestand. 
 
Zur Klarstellung: Die Buchhaltungssumme bildet den Saldo aus Einnahmen und 
Ausgaben also immer den theoretischen Geldbestand. Dieser stellt aber praktisch 
nie das Nettovermögen der Buchhaltung/des BH-Eigners dar, sondern setzt sich im 
einfachsten Fall auch aus Beträgen zusammen, die andere noch zu bekommen ha-
ben, wie z.B. das Finanzamt noch eine im Saldo enthaltene Umsatzsteuer. Der Sal-
do besteht also auch aus Forderungen und Verbindlichkeiten, die in der Geldbilanz 
dargestellt werden. 
 
Die Ergebnisse liefert die BH automatisch, also ohne ergänzende Handarbeit unter 
der Voraussetzung, dass richtig gebucht wurde, worunter in erster Linie die richtige 
Kontierung zu verstehen ist. Deshalb wollen wir uns kurz mit dem Kontenplan be-
schäftigen.  
 
Das Kontenverzeichnis besteht außer aus Kontonummer und Kontobezeichnung aus 

den Kontoauszeichnungen, die über die Behandlung des Kontos in den oben ge-
nannten Abrechnungen entscheiden. Es gibt folgende Kontoauszeichnungen: 

 U Auszeichnung zur Umsatzsteuerabrechnung 

 BI Doppikauszeichnung 
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 OB Auszeichnung zur sogenannten Objektabrechnung 

 AB Auszeichnung zur Abrechnung der (Mit)eigentümer 

 BB Auszeichnung zur Gewinnung des Beiblattes 

 AS Auszeichnung zur Gewinnung der Geldbilanz 
Bei der Auswahl des zu bebuchenden Kontos empfiehlt es sich daher insbesondere 
im Zweifel einen Blick auf die Auszeichnung zu werfen. Wie aus dem Verzeichnis 
hervorgeht, ist es möglich die BH auf beide Arten abzuschließen, also in eine Ver-
mögensbilanz als auch in eine Geldbilanz münden zu lassen. Einzige Voraussetzung 
dafür ist im Falle von Folgejahren die Art der Eröffnung. 
 
Bevor wir auf Details der Auszeichnungen eingehen oder uns mit Buchungsaufgaben 
beschäftigen, wollen wir einige wichtige Hinweise gerade im Hinblick auf die Immobi-
lien-BH anbringen: 
 

Rechtliche Rahmenbedingungen 
 
 

In der Folge soll auf rechtliche Rahmenbedingungen, darunter auch einige wider-
sprüchliche Vorschriften hingewiesen werden und erläutert werden wie diese Prob-
leme gelöst wurden oder ob sie ungelöst blieben. Diese Probleme stehen im engen 
Zusammenhang mit  

 Rechnungsdatum, 

 Fälligkeitsdatum und 

 Zahlungsdatum. 
 
Das Rechnungsdatum ist nur für die Umsatzsteuer von Bedeutung. Offene Rech-
nungen sind daher am Jahresende einzubuchen (umzubuchen), auch wenn sie 
sonst vereinfachender Weise nur mit der Zahlung verbucht werden. 
 
Nach dem Mietrecht sind Betriebskosten (BK) nach Fälligkeit zu verrechnen. Bei-
spielsweise wird daher eine Versicherungsprämie, die am 1. Jänner fällig ist, zwar 
meist heuer noch bezahlt, darf aber nicht verrechnet werden. Umgekehrt sind BK-
Rechnungen, die heuer noch fällig sind, aber nicht bezahlt wurden, noch erfolgswirk-
sam einzubuchen. Erfolgswirksam heißt, sie geht in die Abrechnung noch ein, ob-
wohl sie nicht bezahlt wurde. 
  
Damit befinden wir uns im Widerspruch zu den Vorschriften hinsichtlich der Abrech-
nung im Wohnungseigentum. Diese hat nur den Geldverkehr, also das Zahlungsda-
tum, zu berücksichtigen. Das Problem ist (im gemischten Objekt) unlösbar. Weil aber 
Verletzungen bei der Verbuchung von BK nach Fälligkeit böse Folgen im Mietrecht 
nach sich ziehen können und Wohnungseigentümer schon stark ausgeprägte queru-
latorische Neigungen besitzen müssen, um die kurze Verschiebung meist kleiner 
Beträge zu beanstanden, werden BK sinnvollerweise immer nach Fälligkeit abge-
rechnet und dementsprechend verbucht. 
 
Abrechnungen sollten frei von Ballast sein. Ballast ist alles was im Ergebnis den Ab-
rechnungsempfänger gewöhnlich nicht wirklich betrifft. Wir sprechen daher von der 
Netto-Netto-Netto-Abrechnung, wenn wir meinen, dass z.B. weder Betriebskosten, 
noch Umsatzsteuer, noch Zahlungsdifferenzen (der Mieter) dem Hauseigentümer 
verrechnet werden. Im Wohnungseigentum können üblicher Weise die Zahlungsdif-
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ferenzen der Miteigentümer und die Umsatzsteuerabrechnung in der Abrechnung 
außer Ansatz bleiben, wenn die dem WE in Rechnung gestellte Umsatzsteuer nach-
vollziehbar ist. 
 
Ungelöst ist auch ein anderes Problem bei der Mietenabrechnung: In der E/A-BH 
sind im Fall der Nettoverrechnung, wie in der vorliegenden BH, ertragsteuerlich Um-
satzsteuern außer Ansatz zu lassen, Minder- oder Mehrzahlungen aber zu berück-
sichtigen. Dazu müsste man aus diesen Differenzen theoretisch die Umsatzsteuer 
herausrechnen. Es fragt sich hierbei nur: Was hat der Schuldner nicht bezahlt? Die 
Heizkosten oder den Hauptmietzins? Auch dieses Problem ist unlösbar. Die pragma-
tische Antwort lautet aber: Als SOLL-Versteuerer wurde die USt zur Miete abgeliefert 
und stellt daher tatsächlich eine Ausgabe anderer Art dar als die sonstigen USt-
Durchlaufposten und es sollte daher unbedenklich sein Zahlungsdifferenzen der De-
bitoren brutto in der Ertragsrechnung zu berücksichtigen. 
 
Damit sind wir beim Thema  
 
 

SOLL/IST-Versteuerung 
 
 

Die gegenwärtige Buchhaltung ist zweifelsohne für beides geeignet, aber sinnvoll ist 
nur die SOLL-Versteuerung, also die Versteuerung nach vereinbarten Entgelten, an-
stelle der Versteuerung nach vereinnahmten Entgelten (IST-Versteuerung). Alles 
andere ist Dilettantismus. Normalerweise muss diese beantragt werden, denn Stan-
dard bei Immobilien im Privatvermögen ist laut Umsatzsteuergesetz die IST-
Versteuerung. Eine Kurzsichtigkeit, wie in so vielen Bereichen, wie z.B. bei den seit 
neuestem umsatzfreien Umsätzen. Gescheiter wäre es die Immobilien unecht zu 
befreien, wie das in den meisten EU-Ländern der Fall ist. 
 
Aus diesem Grund baut alles Weitere auf der SOLL-Versteuerung auf. Auf die IST-
Versteuerung wird in diesem Buch nicht weiter eingegangen. Bei entsprechendem 
Bedarf wenden Sie sich bitte an den Autor, der Ihnen gerne helfen wird. Die zahllo-
sen Richtlinien des Ministeriums zu Grenzfragen der IST-Versteuerung kann man 
nur als skurril bezeichnen. 
 
Die Vorschrift im WE „die Ausgaben zu verusten“, was eigentlich bedeutet, dass den 
Ausgaben (fiktive) SOLL-Einnahmen in gleicher Höhe gegenüberzustellen sind, ist 
eigentlich der fiskalische Auftrag zur ausschließlichen SOLL-Versteuerung. Aber das 
weiß nicht einmal das Finanzamt. 
 
Bevor wir uns in die Niederungen der Buchhaltung begeben, wollen wir einige Begrif-
fe definieren: 

 
 

Begriffsbestimmungen 
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Einheit 
Unter Einheit ist beispielsweise eine Eigentumswohnung oder ein Mietobjekt zu ver-
stehen. Der Begriff Objekt sei der gesamten Liegenschaft oder Teilen davon, wenn 
diese eine „Abrechnungseinheit“ bilden, vorbehalten. 
 

Abrechnungskreis 
Abrechnungskreis ist die Zusammenfassung von Buchungen (Bewegungen) zu einer 
eigenen Abrechnung, z.B. Betriebskosten. 
 

Objektabrechnung 
Darunter versteht man eine Liegenschaftsabrechnung oder eines Teiles davon. Ob-
jektabrechnung ist daher der Sammelbegriff für die Abrechnung meist aller Abrech-
nungskreise. 
 

Saldenabrechnung 
Aus den Einnahmen und aus den Ausgaben des der Abrechnung zugrunde liegen-
den Abrechnungskreises wird ein Saldo gezogen, der zur Verrechnung gelangt. D.h., 
das beispielsweise bei der Betriebskostenabrechnung die Soll-Einnahmen bzw. die 
Akontis des gesamten Hauses den Betriebskostenausgaben gegenübergestellt wer-
den und der Saldo im Verrechnungsmonat eingehoben oder zurückbezahlt wird. 
Dieser Teil der Objektabrechnung ist für die Abrechnung der Betriebskosten in 
Mietshäusern Tradition und bestens geeignet. 
 

Summenabrechnung 
Bei der Summenabrechnung bleiben die Einnahmen außer Ansatz und es werden 
nur die Ausgaben summiert. Diese Ausgabensummen je Abrechnungskreis werden 
zuerst auf die Abrechnungseinheiten aufgeteilt und erst die Summe der anteiligen 
Ausgaben eines jeden Abrechnungskreises wird den einheitenbezogenen Einnah-
men gegenübergestellt. Diese Art der Objektabrechnung ist für Wohnungseigentum 
am besten geeignet. 
 

USt-Abrechnung 
Diese Abrechnung liefert im Ergebnis den Saldo, der per USt-Erklärung mit dem Fi-
nanzamt auszugleichen ist.  
 

Hauseigentümerabrechnung 
Die Hauseigentümerabrechnung ist jener Teil der Objektabrechnung, die den Eigen-
tümer betrifft und sie enthält auch die persönlichen Konten des Hauseigentümers. 
 

Primärabrechnungen 
Unter Primärabrechnungen verstehen wir alle jene Abrechnungen, die in ihrer Sum-
me den Geldsaldo ergeben. Die Primärabrechnungen bestehen daher aus der Ob-
jektabrechnung inkl. der Umsatzsteuerabrechnung und der Bestandsabrechnung 
(Geldbilanz). 
 

Sekundärabrechnungen 
Unter Sekundärabrechnung verstehen wir alle jene Abrechnungen, die neben den 
Primärabrechnungen erforderlich sind. Dazu gehört insbesondere die Überschuss-
rechnung für das Finanzamt, also das Beiblatt, sowie die mietrechtliche Hauptmiet-
zinsabrechnung. Diese Abrechnungen sind über den Banksaldo nicht kontrollierbar, 
sie sind aber so gestaltet, dass weitere Teile dieser Abrechnungen die Differenzen 
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zu den äquivalenten Primärabrechnungen ausweisen und so mit diesen automatisch 
abgestimmt werden.  
 

Unterjährige Abrechnung 
Die Unterjährige Abrechnung ist eine Hauseigentümerabrechnung für einen be-
stimmten Zeitraum des Jahres. Meist handelt es sich um Monats-, Quartals- oder 
Halbjahresabrechnungen. 
 

Jahres- oder Periodenabrechnung 
Um diese handelt es sich, wenn ein vollständiges Kalenderjahr oder eine vollständi-
ge Periode abgerechnet wird. 
 

Year-to-date-Abrechnung 
Von dieser Abrechnung sprechen wir, wenn der Buchungsstand abgerechnet wird, 
obwohl die Periode noch nicht zu Ende gebucht ist. Excel-Programme liefern „ste-
hende“ Abrechnungsergebnisse. D.h. die Salden aller Abrechnungskreise sind ent-
sprechend dem Buchungsstand immer verfügbar. 
 

Gebarungsausweis 
Darunter verstehen wir die Abrechnung der Gebarung für den Hauseigentümer, also 
Bewegungen die für ihn persönlich durchgeführt wurden, einschließlich seines Haus-
ergebnisses oder anteiligen Ergebnisses an der Hausabrechnung im Fall von Mitei-
gentum. 
 

Bestandsabrechnung oder Geldbilanz 
Diese Abrechnung fasst alle Primärabrechnungsergebnisse und sonstigen Be-
standskonten zusammen, die gemeinsam den Banksaldo ergeben müssen. 
 

Vorverrechnete Kosten 
Von vorverrechneten Kosten sprechen wir, wenn für Leistungen, welche die Ge-
meinschaft bzw. der Vermieter zur Verfügung stellt, voraus Kostenbeiträge vom Leis-
tungsempfänger zu entrichten sind. Beispiel: Waschmarken, Nutzungsentgelt in der 
Gemeinschaftsgarage. Es handelt sich also um Kostenersätze, die den zu verrech-
nenden Aufwand vorweg mindern. 
 

Verwohnung 
Das ist jener Teil des Hauptmietzinses, der von der Vorauszahlung oder dem (förde-
rungsrechtlichen) Baukostenzuschuss monatlich abgebucht (verwohnt) wird, um wel-
chen sich also der voraus erlegte Betrag vermindert und der gleichzeitig den Haupt-
mietzinserlös erhöht. 
 

Kurzfassung (einer Abrechnung) 
Von einer Kurzfassung der Abrechnung spricht man, wenn sie nur die Konten- bzw. 
Kostenstellensummen enthält.  
 

Langfassung (einer Abrechnung) 
Von einer Langfassung der Abrechnung spricht man, wenn sie die einzelnen Zah-
lungen aufgelistet, die zu den jeweiligen Konto- oder Kostenstellensummen (Abrech-
nungskreissummen) addiert werden. 
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Abrechnungen 
 
 
Wie schon im Vorwort angekündigt beginnen wir mit den Ergebnissen der Buchhal-
tung, nämlich den Abrechnungen. 
 
Der Mietenabrechnung für den Hauseigentümer werden keine weiteren Zeilen ge-
widmet, weil sie keiner Erläuterung bedarf und sie sich im Aufbau sich von der nach-
folgend beschriebenen Wohnungseigentumsabrechnung nicht unterscheidet. Es 
folgt eine Kurzfassung: 
 
Die Kurzfassung der Hauseigentümerabrechnung finden Sie im Anhang! 
 
 
Die Langfassung entspricht im Aufbau den äquivalenten Listen der Wohnungseigen-
tumsabrechnung (WE-Abrechnung), die wir im Folgenden beschreiben.  
 
 

Die WE-Abrechnung: 
 
Beginnen wir mit den Erläuterungen, die zumindest der ersten vom Verwalter an ei-
nen Wohnungseigentümer gelegten Abrechnung beiliegen sollten. 
 
 

===  OOO  === 
 
Die vorliegende Jahresabrechnung besteht aus: 
 

I) dem Kontoauszug des laufenden Jahres, aus welchen Sie den aktuellen Gesamtsaldo ent-
nehmen können. 

II) dem Kontoauszug des Vorjahres 
III) der Jahresrechnung, aus der Sie die anteilige Belastung und die auf Sie entfallene Umsatz-

steuer entnehmen können, sowie den Stand der Reparaturfonds. 
IV) der nach Kostenarten gegliederten Haus- oder Objektabrechnung. Diese besteht aus: 

a) der Abrechnung Objektabrechnung – Kontensalden – Ergebnissalden, in der aus 
den Kontensalden die aufzuteilenden Abrechnungsergebnisse (Kostenartensum-
men) ermittelt werden und 

b) der Abrechnung Objektabrechnung – Buchungszeilen – Kontensalden, die darstellt, 
aus welchen Buchungen sich die Kontensalden ergeben. 

V) der Miteigentümerrückstandsliste (Debitorenstammdaten und -Periodensalden) 
 
Die Abrechnung liegt Ihnen chronologisch vor, wobei wir Ihnen das Ergebnis zuoberst präsentieren. 
Wollen Sie die Entwicklung der Zahlen verfolgen, müssen Sie bei der letzten Seite der Abrechnung zu 
lesen beginnen, wobei die Seitennummerierung für Sie nicht relevant ist. 
 

ad I) Kontoauszug des laufenden Jahres: 
Dieser liegt der Abrechnung dann bei, wenn bereits einige Zeit seit dem Jahresende verstri-
chen ist und es somit sinnvoll erscheint Sie bereits über die Entwicklung Ihres Kontos bis 
zum Abrechnungszeitpunkt zu informieren. In diesem Kontoauszug finden Sie auch die er-
forderliche Nachzahlung als Lastschrift oder die erforderliche Rückzahlung als Gutschrift un-
ter dem Titel „Vorjahresabrechnung“ verbucht. Der Kontoauszug weist daher in seinem Saldo 
nicht nur die erforderliche Nach- oder Rückzahlung aus, sondern der Saldo beinhaltet auch 
alle Differenzen zwischen dem Zahlungsverkehr und den bisherigen Vorschreibungen. Es 
handelt sich also um jenen Betrag, der bewegt werden müsste um das Konto glatt zu stellen. 

 

ad II) Kontoauszug des Vorjahres: 
Um Ihnen eine Übersicht darüber zu geben, was wir Ihnen im vergangenen Jahr vorge-
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schrieben haben und was Sie bezahlt haben oder zurückbezahlt bekommen haben, liegt die-
ser Abrechnung ein Kontoauszug bei. 
 
Die Kontoauszüge enthalten auch eine Spalte „darin UST“. Diese Spalte dient nur der Infor-
mation über die jeweils in der Buchung enthaltene Umsatzsteuer.  

 

ad III) Jahresrechnung (über Ihren Liegenschaftsanteil): 
In dieser Rechnung finden Sie neuerlich die Summen über den Liegenschaftsgesamtauf-
wand. Unter Angabe des Verrechnungsschlüssels, welcher als Bruch dargestellt ist, wird 
Ihnen Ihr Anteil je Kostenart vorgerechnet, die Summe samt Umsatzsteuer gebildet und die-
se der Summe der bisher vorgeschriebenen Vorauszahlungen gegenübergestellt. Die Diffe-
renz zwischen Jahresgesamtaufwand und dem bisher Vorgeschriebenen ergibt die erforder-

liche Nach- oder Rückzahlung. Außerdem wird die Restzahllast/-gutschrift der Umsatzsteu-
er ausgewiesen. 

 

ad IV) Haus- bzw. Objektabrechnung: 
In der Objektabrechnung – Kontensalden – Ergebnissalden finden Sie die Ergebnisse je Kos-
tenart, welche der Übersichtlichkeit wegen, hier nur aus den Kontensalden gebildet werden. 
Die 20 Kostenarten (Aufwandsarten) sind: 

 
 1) Je Darlehen (1. – 7. Abrechnungskreis): 
   o Zinsen 
   o Tilgung und Zuzählung 
   o Zuschuss 
 8) Rücklage, allgemein: Zuführung & Ausschüttung 
 9) Rücklage, sonstige (Lift): Zuführung & Ausschüttung 
 10) Komponente lt. Abrechnungserläuterung 
 11) Allgemeine Betriebskosten 
 12) Liftkosten 
 13) Heizungskosten 
 14) Warmwasserkosten 
 15) Sonstige Aufwendungen (Garten) 
 16) Verwaltungskosten 
 17) Instandhaltung und sonst. Investitionen 
 18) Finanzierungskomponente bei (geförderten) darlehensfinanzierten Sanierungen 
 19) Habenzinsen – Versteuerte Erträge 
 20) Mieterträge – Unversteuerte Erträge 

 
Es kommen in Ihrer Abrechnung meistens nur einige dieser Kostenarten vor. 
 

Belegsammlung: 
In die Belege zur Abrechnung können Sie gemäß Ankündigung Einblick nehmen. Die Belege 
sind den Kontoauszügen per Zahlungsdatum zugeordnet. Das Zahlungsdatum ist in der Ab-
rechnung angeführt. Beachten Sie bitte, dass in der Abrechnung nur die Nettobeträge der 
Belege aufscheinen. 

 
 

ad V) Miteigentümerrückstandsliste: 
Aus dieser können Sie entnehmen, ob und inwieweit die Miteigentümer ihren Zahlungsver-
pflichtungen nachgekommen sind. 

 
 
Bei einem Abrechnungsguthaben bitten wir um Ihre Weisung. 
 

===  OOO  === 

 
 
Es folgt nun die Abrechnung, die aus einem generellen (Objektabrechnung) und ei-
nem individuellen Teil (einheitenbezogene Jahresrechnung und Kontoauszügen) be-
steht. Die hier gezeigte Abrechnung ist jene für die Einheit 1: 
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Die Wohnungseigentumsabrechnung finden Sie im Anhang! 
 
 
Erläuterung für Verwalter: 
 
Branchenüblich ist eine getrennte Abrechnung von periodisch wiederkehrenden 
Ausgaben und des sogenannten Reparaturfonds bzw. der Rücklage. Diese Methode 
führt nicht nur manchmal zu Kopfschmerzen, sondern sie ist umständlich. Z.B. wird 
auch der Umsatzsteuerausweis kompliziert und ist meist nicht nachzuvollziehen. 
Wesentlich einfacher ist es die Reparaturausgaben, damit sind insbesondere In-
standhaltungsausgaben einschließlich des Instandsetzungs- und Herstellungsauf-
wandes, gemeint, in die Abrechnung zu integrieren und hinsichtlich des Repara-
turfonds nur einen Abrechnungskreis „Zuführung zur und Ausschüttung aus der 
Rücklage“ zu bedienen. Diese Methode ermöglicht es alle Abrechnungskreise mit 
der Rücklage kommunizieren zu lassen. So ist es möglich damit auch Belastungs-
spitzen beispielsweise durch eine Hausbesorgerabfertigung oder Wärmeverbrauch, 
etc. abzufangen. 
 
 

 
Buchungsmethode 

 
 
Wir kommen nun zu Buchungsaufgaben. Dazu ist es erforderlich ein wenig über die 
hier angewandte Buchführungsmethodik zu informieren. 
 
Da wir es mit einer Geldbuchhaltung zu tun haben, buchen wir ausschließlich Kassa- 
oder Bankbewegungen. Dazu kommen erforderlichenfalls Umbuchungen, die natur-
gemäß in Summe NULL ergeben. Daraus folgt, dass der Buchhaltungssaldo immer 
aus der Summe der Salden der Bankkonten und allfälliger Kassen bestehen muss. 
Daher besteht das Hauptbuch schlichtweg aus einer Liste der Einnahmen und Aus-
gaben. Es hat sich aber als zweckmäßig erwiesen, Debitorenbuchungen in einer ei-
genen Liste zu erfassen. Das Hauptbuch besteht daher aus folgenden Spalten, bzw. 
eine Zeile besteht aus folgenden Angaben: 

 Datum 

 Betrag (Bruttobetrag) 

 Konto 

 Kreditor 

 Buchungstext 

 Bezeichnung des Kontos (die liefert der Computer) 
 
Das Konto wird mit einer weiteren Stelle angegeben. Diese dient der Information 
über die enthaltene Umsatzsteuer. 
 

 0 Standardauszeichnung (das Programm nimmt die UST-Info aus dem Kon-
tenplan) 

 1 Erlös mit  0 % Umsatzsteuer 

 2 Erlös mit 10 % Umsatzsteuer 

 3 Erlös mit 20 % Umsatzsteuer 

 4 Erlösminderung (ohne Umsatzsteuer) 
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 5 Aufwandsminderung oder Verrechnung (ohne Umsatzsteuer) 

 6 Aufwand 0 % Umsatzsteuer 

 7 Aufwand 10 % Umsatzsteuer 

 8 Aufwand 20 % Umsatzsteuer 

 9 Umsatzsteuerverrechnung (intern) 
 
Beispiel - Angabe:  618  wird durch das Format zu  61-8 und 
bedeutet Konto 61 (Instandhaltung); enthalten sind 20 % Umsatzsteuer 

 
Das zur Verfügung stehende Excel-Programm verfügt über 23 Abrechnungskreise. 
Diese sind: 
 

0 Bestandskonten 
1 Betriebskosten Vorjahr 
2 Liftkosten Vorjahr 
3 Heizkosten Vorjahr 
4 Warmwasser Vorjahr 
5 Sonstige Aufwend. Vorjahr 
6 A k t i v i e r u n g   - Vorjahr 
7 A b s c h r e i b u n g   - Vorjahr 
8 HMZ-Rückl. - Zuführung/Auflösung 
9 Jahresgewinn/-verlust/-üb./-abgang 

10 - 
11 Betriebskosten 
12 Liftbetriebskosten 
13 Heizkosten 
14 Warmwasser 
15 Sonstige Aufwendungen 
16 Aktivierung/Abschreibung - heuer 
17 Hauptmietzins und Ausgaben 
18 Alle Darlehen 
19 - 
20 Es ist noch nicht abgeschrieben 
21 Verwaltungserträge 

und der eigene Abrechnungskreis für die Umsatzsteuer, die aus den verbuchten Be-
trägen herausgerechnet und in einer eigenen Spalte notiert wird. 
 
Dazu ist anzumerken: 
Der Abrechnungskreis 0 fasst jene Konten zusammen, die keine Auszeichnung oder 
die Auszeichnung 0 haben. In diese Gruppe fallen insbesondere auch die Umsatz-
steuerkonten, bzw. die Ergebnisse der Umsatzsteuerabrechnung.  
 
Der Abrechnungskreis 21 dient nur dazu, Erträge der Verwaltung wie z.B. Bu-
chungsgebühren oder Mahngebühren in der Hausbuchhaltung verbuchen zu kön-
nen. Das Abrechnungsergebnis dieses Abrechnungskreises sollte vom Verwalter 
zum Periodenende per Honorarnote abgeschöpft werden. 
 
Die Abrechnungskreise 1-20 reichen in der Regel für die Abrechnung von Woh-
nungseigentumshäusern aus.  
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Nur die Abrechnungskreise 17-18 genügen in der Regel für eine Hauseigentümerab-
rechnung eines Mietshauses.  
 
Ob eine Summen- oder eine Saldenabrechnung gewonnen werden soll, hängt aus-
schließlich von der Art der Verbuchung der Einnahmen ab, also von der Kontenaus-
wahl. 
 
Die genannten Abrechnungskreise bilden in ihrer Summe die Primärabrechnungen. 
Das heißt, die Summe all dieser Abrechnungen muss den Banksaldo ergeben.  
 
Dazu kommen folgende Sekundärabrechnungen: 

- Das Beiblatt zur Einkommenssteuer 
- Persönliche Konten eines Hauseigentümers 
- und allenfalls die Hauptmietzinsabrechnung nach § 20 MRG. 

 
Handelt es sich bei dem zu verwaltenden Objekt um ein Haus im Miteigentum, so 
sind dafür Buchhaltungsindizes vorgesehen, sodass jede Buchung dem ganzen 
Haus oder einem Miteigentümer zugeordnet werden kann. Die Einrichtung wird auch 
für gemischte Häuser benötigt, denn auch den Einheiten bzw. den einzelnen Woh-
nungen können diese Buchhaltungsindizes zugeordnet werden, sodass die Woh-
nungen des jeweiligen Eigentümers in der Hauseigentümerabrechnung zusammen-
gefasst werden können. 
 
Selbstverständlich sieht die Abrechnungsmethodik die gesetzlich erforderliche Zu-
sammenfassung und Detaillierung vor. In der Zusammenfassung werden nur die 
Kontosalden dargestellt, aber den Vorjahressalden, so vorhanden, gegenüberge-
stellt. In der detaillierten Abrechnung wird jede einzelne Kontenbewegung aufgelistet 
und zwar geordnet nach Konten und die jeweilige Summe, also die in der Zusam-
menfassung aufscheinende Kontensumme dazu ausgeworfen. 
 
Nachfolgend finden Sie das Muster einer Wohnungseigentumsabrechnung, sowie 
eine Betriebskosten- und Hauseigentümerabrechnung. 
 
 

Programme 
 
Die gesamte Buchhaltungssoftware gliedert sich in mehrere Einzelprogramme. Je 
nach Verwendungszweck ist das geeignete Programm auszuwählen, das durch ei-
nen einzelnen Buchstaben gekennzeichnet ist: 

 H (Hausbesitz) für die (Mieten)Buchhaltung eines einzelnen Eigentümers 
(Alleineigentum), 

 M (Miteigentum) für die Buchhaltung mehrerer ideeller Miteigentümer und 
Verwaltung von Eigentumswohnungen im Besitz mehrerer Wohnungseigen-
tümer, 

 E (Eigentumsgemeinschaft) für die Buchhaltung einer Liegenschaft im 
Wohnungseigentum (WE), 

 O (Ohne USt) für die (Mieten)Buchhaltung einer Liegenschaft mit Miteigen-
tümern und mit umsatzsteuerfreien Umsätzen, 

 B Baubuchhaltung, 

 F (Firma) für die Firmenbuchhaltung, 

 u. a. 
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Die einfachste BH ist naturgemäß jene für Alleineigentum (H). Die weiteren Immobi-
lien-BH zeichnen sich durch eine weitere Angabe aus, nämlich durch einen Buchhal-
tungsindex, mit welchem entweder Miteigentümer-BH definiert bzw. Eigentumswoh-
nungen Miteigentümern zugeordnet werden können. Die O-Buchhaltung schließlich 
benötigt ebenfalls diesen Index, um wegen der Vorsteuerkürzung zwischen den 
Hausausgaben und den Ausgaben für die einzelnen Einheiten und allenfalls noch 
zwischen den Miteieigentümern, unterscheiden zu können. 
 
 
 

Sanierung 
 
 
Von einer Sanierung spricht man, wenn umfangreiche Instandhaltungs- und Verbes-
serungsmaßnahmen vorgenommen werden. Oft sind solche Maßnahmen gefördert. 
Meist sind dann die Rechnungen von einem eigenen Baukonto zu begleichen, wofür 
sich eine eigene Buchhaltung (Baubuchhaltung) empfiehlt und auch deshalb, weil 
dies oft von Förderstellen verlangt wird. Dazu kommt, dass Förderungen den fiskali-
schen Aufwand reduzieren. Dies kann auch gleich berücksichtigt werden. Erwähnt 
sei auch in diesem Zusammenhang, dass Teilrechnungen erst mit dem Zahlungsda-
tum zum Vorsteuerabzug berechtigen. 
 
Da sich unsere Baubuchhaltung mit der Umsatzsteuer nicht beschäftigt, sondern nur 
Nettobeträge erfasst – dies bleibt der Hauptbuchhaltung vorbehalten – gehen wir wie 
folgt vor: 
 
Jede Rechnungszahlung aus der Bau-BH wird in der Haupt-BH eingebucht wie folgt: 

Bruttosanierungsaufwand <> (Netto)Sanierungsfinanzierung 
Bruttosanierungsaufwand bedeutet: Nettozahlung aus der Bau-BH zzgl. USt (Vor-
steuer). Die Umsatzsteuer/Vorsteuer stellt vorläufig eine Ausgabe aus der Haupt-BH 
dar. Am Jahresende wird die Bau-BH abgeschlossen. Dabei werden allfällige Geld-
beschaffungskosten und andere Komponenten gegen Sanierungsfinanzierung nach-
gebucht und wenn schon gewünscht die Finanzierungskomponenten, also die tat-
sächlich zugezählten Darlehen oder sonstigen Mittel, etwa Eigenmittel, gegen Sanie-
rungsfinanzierung eingebucht. Bei richtiger Gebarung muss nun das Sanierungsfi-
nanzierungskonto NULL sein. Es kann sinnvoll sein, diesen Abschluss erst mit Ab-
schluss der Bauarbeiten durchzuführen. 
 
Sollte es sich um ein WE-Objekt handeln, so ist es zweckmäßig bereits in der Bau-
BH die Subventionsverrechnung vorzunehmen.  
 
 

Die Doppik 
 

Bevor wir in die Niederungen des Buchens hinabsteigen oder uns mit der Überlei-
tung einer Immobilienbuchhaltung in die Doppik beschäftigen, wollen wir noch 
grundsätzliche Betrachtungen zur Doppik anstellen:  
 
Wie schon in der Einführung berichtet, gab es ursprünglich keine Vorzeichen in der 
Buchhaltung, sondern zwei „Töpfe“, nämlich SOLL und HABEN. In Wikipedia können 
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Sie nachlesen wie es zu den Namen gekommen ist und sie finden auch Interpretati-
onen für diese Namen. Ich darf Ihnen hiermit meine liefern: 

 SOLL die hier ausgewiesenen Beträge sollte man bekommen. 

 HABEN die hier ausgewiesenen Beträge hat man oder sollte man haben. 
 
Um diese Interpretation nachvollziehen zu können, sind aber noch einige Erklärun-
gen notwendig. 
 
Die S-Seite beinhaltet die Aktiva. Und was finden wir dort? Im Wesentlichen Wirt-

schaftsgüter, die wir angeschafft haben. Wenn wir diese verkaufen, sollten wir die 
dort ausgewiesenen Beträge bekommen. Wir haben es also durch die Bank mit For-
derungen zu tun. Zunächst nur bedingte, nämlich dann wenn noch nicht verkauft 
wurde und unbedingte, wenn bereits verkauft aber noch nicht bezahlt wurde. Die Ak-
tiva stellen somit das unbare Vermögen dar, während die Passiva, also die Beträge 
auf der H-Seite, die Verbindlichkeiten, das Geldvermögen darstellen. Eine Verbind-
lichkeit ist bekanntlich Geld, das ich noch habe, das mir aber eigentlich nicht mehr 
gehört. Verbindlichkeiten können wir wieder in bedingte und unbedingte einteilen, um 
die gesamte H-Seite vollständig erklären zu können, so das Eigenkapital. Es ist eine 
bedingte Verbindlichkeit gegenüber dem Besitzer des Unternehmens. Unbedingt 
wird sie im Auflösungsfall des Unternehmens. Es ist dem Unternehmen geliehenes 
Geld vom Eigentümer im Prinzip auf Bestandsdauer des Unternehmens. Wer dies 
verstanden hat, für den haben auch SOLL und HABEN ihre Schrecken verloren. 
 
 
 

Schlusswort 
 

 
Wie Sie gesehen haben ist dieses Buch praxisorientiert und beschäftigt sich nur am 
Rande mit Rechtsgrundlagen. Dies ist deshalb überflüssig, weil sich die vorgestellte 
Methode bzw. Software schon jahrzehntelang bewährt hat, insbesondere vielen Be-
triebsprüfungen standgehalten hat. § 131, Absatz 1, Ziffer 6 besagt, dass die Eintra-
gungen nicht mit leicht entfernbaren Schreibmitteln vorgenommen werden dürfen. 
Dieser Vorschrift wird im Prinzip nicht entsprochen, da kein Hindernis besteht Bu-
chungen zu korrigieren. Dieses Manko wird aber nur schlagend, wenn die Aufzeich-
nungen insgesamt unklar und nicht nachvollziehbar sind. Kein Prüfer hat bisher die-
sen Umstand kritisiert, sondern insbesondere die die Transparenz der UST-Spalte 
goutiert.  
 
 

 

 

A n h a n g 

 
 

Musterabrechnungen 
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Beachten Sie bitte, dass es sich bei den hellblau markierten Feldern, um 
Eingabefelder handelt. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Die Hauseigentümerabrechnung 
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Die Betriebskostenabrechnung 
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Die Wohnungseigentümerabrechnung 
 
 

Die Jahresrechnung eines (des ersten) Wohnungseigentümers 
 

 
 

 

Die Objektsummen stammen aus den nachfolgenden Abrechnungen. 
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M a k r o s 
 

Zu den meisten Excel-Programmen gehören Makros. Diese dienen dazu Abläufe zu 
automatisieren. Sie können beispielsweise auf dem Blatt VS (Vorschreibung) eine 
Einheit eingeben und erhalten damit die Vorschreibung für diese Einheit, die Sie 
dann ausdrucken können. Dies für alle Einheiten zu tun, erledigt für Sie beispiels-
weise der Makro Vorschreibung. Es gibt folgende Makros: 

 
 Was macht der Makro? Wie heißt er? 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
Vorschreibungen drucken Vorschreibung 

Kontoauszüge drucken Kontoauszüge 

Abrechnung erstellen Alles 

Zahlscheine drucken Zahlscheindruck 

Mietshaus: Abrechnung drucken Abrechdrucken 

Wohnungseigentumsabrechnung drucken WEAbrechdrucken 

 
Der Makro Alles besteht aus folgenden Submakros: 

  ►  Alle Abrechnungsblätter entfiltern Entfiltern 

  ►  Abrechnen (u.a. sortieren) Abrechnung 

  ►  Abrechnungsblätter filtern Filtern 

  ►  Leerspalten ausblenden Spaltenausblenden 

 
Das Programmset für eine Buchhaltung besteht aus drei Teilen: 

 Teil 1: Namensvorschlag: H01 Buchhaltung, Zinsliste, Vorschreibung 

 Teil 2: Namensvorschlag: H01.A  Diverse Abrechnungen 

 Teil 3: Namensvorschlag: H01.B Geldbilanz 
 
Das A-Programm (Teil 2) ist für alle Programme des Teil 1 gleich und enthält daher 
die Makros sowohl für die Mietshausabrechnung als auch für die WE-Abrechnung, 
während im Teil 1 unterschieden werden muss, ob Sie ein Mietshaus oder Woh-
nungseigentum buchen wollen. 
 
Weitere vorhandene Makros dienten nur dem Programmierer bei der Programmer-
stellung und sind deshalb hier nicht aufgezählt. 
 
Der Namensvorschlag ist noch zu ergänzen wie folgt: 
 
Beispiele:  
   H01-14  ………… bedeutet Buchhaltung oder Haus 01 für das Jahr 2014 
   H01-14.A  ……… bedeutet Abrechnungen für Haus 01 für das Jahr 2014 
Excel fügt bekanntlich noch „.xls“ hinzu, so dass die Namen lauten H01-14.xls usw. 
Zweckmäßiger Weise speichern Sie die Dateien eines Jahres im einem Jahresord-
ner. 
 
 
 
 

 
 


